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Einführungsgesetzgebung zur Schweizerischen Zivilprozessordnung

Beschlussesentwurf 1

Der Ingress soll lauten:
Der Kantonsrat von Solothurn,  gestützt auf Artikel  137 und 138 der Verfassung des Kantons 
Solothurn  (KV)  vom  8.  Juni  1986  1  ),   nach  Kenntnisnahme  von  Botschaft  und  Entwurf  des 
Regierungsrates vom 22. Dezember 2009 (RRB Nr. 2009/2466), beschliesst:

Der Einleitungssatz nach Ziffer I. soll lauten:
Die Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 19862) wird wie folgt geändert:

Beschlussesentwurf 2

Nummerierung der Überschriften I.-V. soll 1.-5. lauten.

§ 2 soll lauten:
Die Bestimmungen der Schweizerischen Zivilprozessordnung und dieses Gesetzes gelten auch für 
Verfahren in Anwendung des kantonalen Zivilrechts, unter Vorbehalt abweichender 
gesetzlicher Bestimmungen.

§ 7 Absätze 1 und 2 sollen lauten:

§ 7. 4. Instruktionsrichter und Instruktionsrichterinnen
1 Vorsitz hat der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin. In Verfahren vor dem 
Obergericht gilt § 34 des Gesetzes über die Gerichtsorganisation (GO)3) .
2 Er  oder sie  leitet  den Schriftenwechsel,  bereitet  das  Verfahren vor und entscheidet  in  den 
folgenden Fällen:

a) Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung (Art. 99 ZPO);
b) vorsorgliche Beweisführung bei hängigem Hauptprozess (Art. 158 ZPO);
c) alle  Angelegenheiten,  die  gemäss  Artikel  248  ff.  ZPO  im  summarischen  Verfahren  zu 

1) BGS 111.1.
2) GS 90, 453 (BGS 111.1).
3) BGS 125.12.



 

behandeln sind, bei hängigem Hauptprozess.

§ 9 Absatz 1 Satz 1 soll lauten:
1 Als unentgeltlicher Rechtsbeistand können nur Anwälte und Anwältinnen  bestellt werden, 
die zur Parteivertretung berechtigt sind.

§ 14 Absatz 1 Satz 1 soll lauten:
1 Das  mit  dem  Verfahren  befasste  Gericht  entscheidet  über  das  Gesuch  um eine 
unentgeltliche Mediation in kindesrechtlichen Angelegenheiten nicht vermögensrechtlicher Art 
(Art. 218 Abs. 2 ZPO).

§ 20 soll lauten:
Der zuständige Vorsteher oder die zuständige Vorsteherin des Oberamts hilft in den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen beim Vollstreckungsvollzug und beim Inkasso. Er oder sie ist  die für den 
Vollzug  der  gerichtlichen  Vollstreckungsentscheide  zuständige  Behörde  gemäss  Artikel  343 
Absatz 3 ZPO, sofern gerichtlich nichts anderes angeordnet wird. In dieser Funktion koordiniert 
er  oder  sie  die  Arbeiten  der  erforderlichen  Stellen,  insbesondere  von Polizei,  Sozialämtern, 
Ärzten und Ärztinnen (fürsorgerische Unterbringungen) oder Tierheimen.

§ 21 Absatz 1 und Absatz 3 sollen lauten:
1 Rechtshilfehandlungen auf Ersuchen ausländischer Gerichte  richten sich nach Artikel 11 des 
Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG)1) .
3 Für Zustellungen ins Ausland gelten allfällige Staatsverträge.

Die Sachüberschrift von § 25 soll lauten:

§ 25. 2. Aufhebung und Entfernung von Erlassen

§ 25. Sämtliche Abstände zwischen den Fussnoten und den Satzzeichen sollen gestrichen 
werden.

§ 25 Ziffer 3 von 'Folgende Erlasse werden aus der Gesetzessammlung entfernt' soll lauten:
3. Konkordat über die Befreiung von der Verpflichtung zur Sicherheitsleistung für die 

Prozesskosten vom 10. Dezember 1901  2  );  

Beschlussesentwurf 3

Der Ingress soll lauten:
Der  Kantonsrat  von  Solothurn,  gestützt  auf  die  Schweizerische  Zivilprozessordnung 
(Zivilprozessordnung,  ZPO)  vom  19.  Dezember  2008  3  ),   auf  Artikel  52  des  Schlusstitels  des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907  4  ),   auf das Bundesgesetz über die 
Ergänzung  des  Schweizerischen  Zivilgesetzbuches  (Obligationenrecht,  OR)  5  )  vom   
30.     März     1911,   nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 22. 
Dezember 2009 (RRB Nr. 2009/2466), beschliesst:

1) SR 291.
2) GS 64, 182 (BGS 225.61).
3) SR ...
4) SR 210
5) SR 220



 

§ 169 Absatz 1 soll lauten:
1 Über die von den Erben oder Bedachten eines Verschollenen zu leistende Sicherheit entscheidet 
der Amtsgerichtspräsident des letzten Wohnsitzes des Verschollenen.

§ 223 Absatz 1 soll lauten:
1 Streitigkeiten über Verschiebung der Teilung der Erbschaft wegen Unzeit (Art. 604 Abs. 2 ZGB), 
über die Bildung der Teilungslose (Art. 611 Abs. 2  ZGB), über die Art der Versteigerung einer 
schwer teilbaren Erbschaftssache (Art.  612  ZGB),  über die Veräusserung oder Zuweisung von 
zusammengehörenden  Sachen  und  von  Familienschriften  (Art.  613  ZGB)  entscheidet  der 
Amtsgerichtspräsident.

§ 356 Buchstabe b soll lauten:
b) zur Auflösung einer Aktiengesellschaft aus wichtigen Gründen sowie zur Auflösung einer 

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft wegen 
ungenügender Mitgliederzahl, (Abstand einfügen) Fehlens der notwendigen Organe oder 
fehlender gesetzlicher oder statutarischer Voraussetzungen im Gründungszeitpunkt bei 
erheblicher Gefährdung oder Verletzung der Interessen der Gläubiger oder der Gesellschaft 
(Art. 643 Abs. 3, 731b, 779 Abs. 3, 736 Ziff. 4 und 821 Abs. 3 OR).

Beschlussesentwurf 4

Der Einleitungssatz nach Ziffer I. soll lauten:
Das Gesetz über die Gerichtsorganisation (GO) vom 13. März 19771)  wird wie folgt geändert:

§ 5 Absatz 2 Buchstabe c soll lauten:
b) bei Klagen nach Art. 961 und 975 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB);

Im Beschlussesentwurf 4 Ziffer I. sind folgende weitere Änderungen einzufügen:

Nach § 13 lautet neu soll eingefügt werden:
Der Titel VIII. Arbeitsgerichte und § 21 werden aufgehoben.

Nach § 34  septies   soll eingefügt werden:  
§ 86 Absatz 2 Einleitungssatz lautet neu:
2 Amtssitz für die Amtsgerichtspräsidenten und die Amtsgerichte ist für die Amteien 

Nach § 91  ter   soll angefügt werden:  
§ 98 Absatz 1 Buchstabe c lautet neu:
c) wenn es gegen den Amtsgerichtspräsidenten als Instruktionsrichter oder als erkennenden 

Einzelrichter oder gegen den Jugendgerichtspräsidenten als erkennenden Einzelrichter, 
gegen den Präsidenten der Schätzungskommission oder den Präsidenten des Kantonalen 
Steuergerichtes gerichtet ist, deren Stellvertreter;

1) GS 87, 195 (BGS 125.12).



 

Im Übrigen Zustimmung zu den Beschlussesentwürfen des Regierungsrats und zum 
Änderungsantrag der Justizkommission.

Für die Redaktionskommission
Präsidentin: Aktuarin: 
Anna Rüefli Pascale Füeg

Sprecher/in der Kommission: Anna Rüefli


